
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale) 07.10.2025
 
 
A u s z u g
aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Jugendhilfeausschusses 
vom 02.10.2025:

zu 7.1 Haushaltssatzung, Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026, 
Haushaltskonsolidierungskonzept 2026 sowie den 
Beteiligungsbericht 2024 Vorlage: VIII/2025/01586

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: vertagt
 

Beschlussvorschlag:
 

1. Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2026 mit dem Haushaltsplan 2026.
 

2. Der Stadtrat beschließt das Haushaltskonsolidierungskonzept zum Haushaltsplan
2026. Der Oberbürgermeister wird mit der Umsetzung des Konzeptes beauftragt.
Finanzielle Auswirkungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes sind in den
Haushalt 2026 und in die Finanzplanung der Folgejahre einzustellen.
 

3. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, die städtischen Beteiligungen, bei denen die
Stadt Halle (Saale) einen beherrschenden Einfluss hat, in die
Haushaltskonsolidierung einzubeziehen. Im Zeitraum 2026 bis 2030 sind nachhaltig
wirkende, haushaltsentlastende, unternehmenskonkrete Beiträge zur
Haushaltssicherung i. H. v. mindestens 13 Mio. EUR zu identifizieren, zusammen mit
einer Einschätzung damit verbundener Effekte für die Stadt und das jeweilige
Unternehmen zu bewerten sowie hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit abzuwägen und dem
Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.
 

4. Der Stadtrat nimmt den Beteiligungsbericht 2024 zur Kenntnis.
 
F.d.R.
____________________________
 
René Lukas
Protokollführer
 



 
 
 
Stadt Halle (Saale) 07.10.2025
 
 
 
A u s z u g
aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Jugendhilfeausschusses 
vom 02.10.2025:

zu 7.2 Sozial- und Jugendhilfeplanung nach FamBeFöG LSA
Vorlage: VIII/2025/01331

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt
 
 

Beschlussempfehlung:
 
 
1. Der Stadtrat stimmt der Fortschreibung der Sozial- und Jugendhilfeplanung gemäß
    Anlage 1 nach dem Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer
    Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (FamBeFöG LSA) für die Jahre 2026 bis
    2028 zu.
 
2. Unter dem Vorbehalt des Beschlusses des Haushaltsplanes 2026 wird dem Vorschlag der
    Verwaltung zum Planansatz 2026

 
     a) für die Suchtberatungsstellen und
     b) für die Ehe-, Familien-, Lebens- und Erziehungsberatungsstellen

 
     zugestimmt.
 
 
 
F.d.R.
____________________________
 
René Lukas
Protokollführer
 



 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale) 07.10.2025
 
 
 
A u s z u g
aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Jugendhilfeausschusses 
vom 02.10.2025:

zu 8.1 Antrag der Fraktionen SPD, Hauptsache Halle, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, Volt / MitBürger, Die Linke und FDP/FREIE WÄHLER zu 
Schulsozialarbeit als Landesprogramm ab 2028 – Resolution
Vorlage: VIII/2025/01470

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: zugestimmt nach Änderung
 
 

Beschlussempfehlung:
 
Der Stadtrat beschließt folgende Resolution:
 

1. Der Stadtrat von Halle fordert das Land Sachsen-Anhalt auf, die dringend benötigte
Schulsozialarbeit, die in Schulen als Landesaufgabe stattfindet, zum 01.08.2028 in
ein dauerhaft ausfinanziertes Landesprogramm, das mit entsprechendem
Ausführungsgesetz nach §13a SGB VIII abgesichert ist, zu überführen. 

2. Zudem müssen die bestehenden Schulsozialarbeitsprojekte und die Netzwerkstelle
für Schulerfolg bedingungslos weitergeführt werden sowie Verträge entfristet werden,
um qualifiziertes Fachpersonal zu halten.

3. Weiterhin fordern wir, dass die Kompetenz der Stadtverwaltung Halle (Saale) mit ihrer
erarbeiteten indikatorengestützten Prioritätensetzung bezüglich der Bedarfe von
Schulsozialarbeit an den einzelnen Schulen seitens des Landes Sachsen-Anhalt
anerkannt und in der Zuweisung der Stellen berücksichtigt wird.

4. Für die Zukunft fordern wir, dass Schulsozialarbeit an allen Schulformen sowie
Schulen, die es wünschen, in ausreichender Anzahl dauerhaft etabliert und
institutionalisiert sowie vom Land Sachsen-Anhalt finanziert wird.

 
F.d.R.
____________________________
 
René Lukas
Protokollführer




